
Vollzug der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei, der Bayeri-
schen Staatsministerien, der Bayerischen Staatsministerin für Bundesangelegenheiten
und des Bayerischen Obersten Rechnungshofes vom 07.11.1995
Anl.: Gemeinsame Bekanntmachung vom 07.11.1995 – FMBl-Nr. 17 vom 28. Dezember 1995

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei, der Bayerischen Staatsmi-
nisterien, der Bayerischen Staatsministerin für Bundesangelegenheiten und des Bayerischen
Obersten Rechnungshofes vom 07.11.1995 schreibt vor, die Bediensteten des Freistaates Bay-
ern in regelmäßigen Abständen über das Verbot der Annahme von Belohnungen oder Ge-
schenken zu belehren.

Rechtsgrundlage des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken durch die Be-
diensteten des Freistaates Bayern sind Art. 79 BayBG, § 10 BAT sowie § 12 MTArb, wonach
die Bediensteten des öffentlichen Dienstes Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihr Amt
bzw. auf ihre dienstlichen Tätigkeiten nur mit Zustimmung des Dienstherrn bzw. des Arbeitge-
bers annehmen dürfen; sie haben entsprechende Angebote unverzüglich und unaufgefordert
dem Dienstherrn bzw. dem Arbeitgeber mitzuteilen.
Dieses Verbot findet seine Konkretisierung in der o.g. Gemeinsamen Bekanntmachung vom
07.11.1995 und in ergänzenden Ausführungen des Bayerischen Staatsministeriums der Finan-
zen.

„Belohnungen“ oder „Geschenke“ sind alle unentgeltlichen Zuwendungen, auf die der Beamte,
der Angestellte und der Arbeiter keinen gesetzlich begründeten Anspruch hat und die ihn mate-
riell oder auch immateriell objektiv besser stellen (Vorteil). Unentgeltlich ist eine Zuwendung
auch dann, wenn zwar eine Gegenleistung erfolgt, diese aber in keinem angemessenen Verhält-
nis zur gewährten Leistung steht. Ein derartiger Vorteil kann liegen in

- der Zahlung von Geld,
- der Überlassung von Gutscheinen oder von Gegenständen zum privaten Gebrauch,
- besonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäften,
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- der Gewährung von Rabatten, die nicht allen Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder
einer allgemeinen Berufsgruppe, der Bedienstete angehören, generell eingeräumt werden,

- der Zahlung unverhältnismäßig hoher Vergütungen für – auch genehmigte – private Ne-
bentätigkeiten,

- der Mitnahme auf Urlaubsreisen,
- Bewirtungen,
- der Gewährung von Unterkunft,
- dem Bedenken mit einem Vermächtnis sowie
- sonstigen Zuwendungen jeder Art.

Zur Frage der Zustimmung zur Annahme von Belohnungen oder Geschenken hat das Bayeri-
sche Staatsministerium der Finanzen aus Anlass im Einzelfall grundsätzlich ausgeführt:

„Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn keine dienstlichen Gründe entgegen-
stehen. Sie ist insbesondere zu versagen, wenn eine Beeinträchtigung der Unbestech-
lichkeit und Uneigennützigkeit des betreffenden Bediensteten zu befürchten ist. Unbe-
stechlichkeit und Uneigennützigkeit sind unabdingbare Grundlagen des öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnisses und einer geordneten Amtsführung bzw.
Wahrnehmung der dienstlichen Tätigkeiten. Das Vertrauen des Bürgers in den Staat
und die geordnete Amtsführung bzw. Wahrnehmung der dienstlichen Tätigkeit seiner
Bediensteten wird schon durch den bloßen Anschein erschüttert, dass ein Bediensteter
durch die Annahme materieller oder immaterieller Vorteile (Geschenke, Belohnungen)
sachfremde Gesichtspunkte in seine dienstlichen Entscheidungen einstellt. Das Anse-
hen des öffentlichen Dienstes und das Vertrauen in den Staat können nur gewahrt wer-
den, wenn schon der bloße Verdacht der Beeinflussbarkeit des betreffenden Bediens-
teten von vornherein ausgeschlossen wird. Deshalb das Annahmeverbot, wobei der
Zustimmungsvorbehalt Ausnahmecharakter hat.“

Nach Auffassung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen fallen auch Geschenke,
Belohnungen und Vorteile geringfügiger Art unter den Zustimmungsvorbehalt. Die Vorschrift
sei restriktiv auszulegen. Das Bundesverwaltungsgericht neige in jüngster Zeit dazu, bereits die
Annahme von Geschenken, Belohnungen und materiellen Vorteilen im Wert von nur 35,-- DM
als genehmigungsbedürftig anzusehen. Auch soweit Geschenke und die Gewährung materieller
Vorteile ihren Grund in den Regeln des Verkehrs oder der Höflichkeit haben, denen man sich
nicht entziehen kann, ohne gegen gesellschaftliche Formen zu verstoßen, sei der Begriff der
Grenzen der Verkehrssitten und der Höflichkeit eng auszulegen, da auf jeden Fall der Anschein
vermieden werden müsse, dass die Entgegennahme des Geschenks und die Amtstätigkeit bzw.
Wahrnehmung der dienstlichen Tätigkeit in einem Leistungs- und Gegenleistungsverhältnis
stehen.

In Vollzug der Gemeinsamen Bekanntmachung vom 07.11.1995 wird anliegend der Text mit
der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung überlassen. Darüber hinaus wird darum gebeten,
auch Ihre Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in geeigneter Weise auf das Verbot der Annahme von
Belohnungen und Geschenken hinzuweisen und über die Geltung der Gemeinsamen Bekannt-
machung vom 07.11.1995 zu belehren.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

B. Forster
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